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©  Es  wird  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  künst- 
lichen  Topfpflanzen  angegeben,  bei  dem  mindestens 
eine  Kunstblume  (12),  insbesondere  Textilblume,  in 
einer  Einbettschicht  (15)  in  einem  Gefäß  (14)  fixiert 
wird  und  hierzu  mit  mindestens  einem  Stengel  (11) 
oder  dgl.  in  Einbettmasse  eingesteckt  wird  und  in 
einer  gewünschten  Lage  gehalten  wird,  bis  die  Ein- 
bettmasse  ausreichend  erhärtet  ist.  Anschließend 
wird  eine  Deckschicht  (16)  auf  die  Einbettschicht 
(15)  aufgebracht,  die  aus  einer  Mischung  aus  Erde 
und  Klebstoff  mit  einem  geeigneten  Mischungsver- 
hältnis  für  eine  auf  der  Einbettschicht  (15)  haftende 
Deckschicht  (16)  hergestellt  wird.  Um  das  Gewicht 
der  Topfpflanze  (10)  zu  reduzieren  und  dem  Gewicht 
einer  natürlichen  Topfpflanze  anzugleichen,  wird  die 
Einbettmasse  aus  einer  Mischung  aus  einem  aus- 
härtbaren  Material,  vorzugsweise  Gips  und  einem 
Füllstoff,  vorzugsweise  in  Form  von  Polystyrol-Flok- 
ken  (17)  hergestellt. 
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GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  Ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

j  |  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Oer  vorliegende  europäische 
Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

j  |  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

I  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 

S iehe   B l a t t   - B -  

□  

r ĵ  Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

j  |  Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  j  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  Innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  In  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen, 

nämlich  Patentansprüche: 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europaische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
an  die  Eintheitlichttceit  der  Erfindung:  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 

1.  P a t e n t a n s p r ü c h e   1-9,20  :  D e c k s c h i c h t   aus  Erde  und 
K l e b s t o f f .  

2.  P a t e n t a n s p r ü c h e   10-19  :  E i n b e t t s c h i c h t   aus  ein  a u s -  
h ä r t b a r e s   M a t e r i a l   und  e i n  
F ü l l s t o f f .  
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